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§ 387 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Der Gegner ist unter Zustellung des Beschlusses und, falls er über den Antrag nicht früher gehört wurde, auch

eines Exemplars des von der antragstellenden Partei überreichten Schriftsatzes oder einer Abschrift des über

ihren Antrag aufgenommenen Protokolles zu der für die Beweisaufnahme bestimmten Tagsatzung zu laden.

2. (2)In dringenden Fällen kann jedoch noch vor Zustellung des Beschlusses an den bekannten Gegner mit der

Beweisaufnahme begonnen werden. Die Bewilligung hiezu kann auf Antrag gleichzeitig mit der Entscheidung

über den Antrag auf Zulassung der Beweisaufnahme ertheilt werden. Gegen die Gewährung oder Verweigerung

dieser Bewilligung ist ein Rechtsmittel unzulässig.
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